
Ausschreibung	
Kinderleichtathletik-Teamwettbewerb	

U10		&	U12
Offene	Kreismeisterschaften

gem.	dem	DLV-Kinder-Wettkampfsystem

Ausrichter:
SG	Enkheim	und
LG	Eintracht	Frankfurt

Veranstalter:	
HLV	Kreis	Frankfurt

Samstag, 5.	Mai	2018
15.00	Uhr

Austragungsort: Frankfurt,	Sportanlage	Enkheim								
„Riedstadion“
Leuchte	150,	60388	Frankfurt	am	Main

Meldeschluss: 20.	April	2018
Meldungen	an: Dunja	Ponndorf

Dunja@lgef.de

HLV	Kreis	
Frankfurt



Wettbewerbe	für	die	beiden	Altersgruppen:

U10: Hindernissprintstaffel	(40m)
2009/10 Weitsprungstaffel

Medizinball-Stoßen
Teambiathlon	(3	mal	2)

U12: Hindernissprintstaffel	(40m)
2007/08 Additionsweitsprung

Drehwurf (freie	Ausführung)
Stadioncross

Jedes	Team	besteht	aus	6-11	
Kindern.	Jungen	und	Mädchen	
beider	Altersgruppen	treten	in	
gemischten	Teams	an.
Jedes	Team	gibt	sich	einen	
Teamnamen,	benötigt	einen	
Teamführer	und	einen	Helfer.

Informationen	zur	Meldung:

Meldegebühr:	30	Euro	pro	Team
(bei	der	Abholung	der	Wettkampfunterlagen	zu	entrichten)

Es	werden	maximal	8	Teams	pro	Altersgruppe	zugelassen.

Bitte	geben	Sie	bei	der	Meldung	des	Teams	per	Mail	bis	zum
20.April	2018	den	Teamnamen,	die	Namen	der	Teammitglieder,	das	Geschlecht,
das	Geburtsjahr,	den	Teamführer	und	dessen	Kontaktdaten	sowie	den	Helfer	an.

Genaue	Informationen	zu	den	ausgewählten	Disziplinen	finden	Sie	unter:	
www.leichtathletik.de/jugend/kinderleichtathletik/alle-disziplinen-im-video

Informationen	zum	Ablauf:

14.30	Uhr	findet	eine	verbindliche	Teamführer-und	Helferbesprechung	statt.
15.00	Uhr	wird	der	Wettkampf	offiziell	eröffnet.	
Wenn	während	des	Wettkampfes	ein	Teammitglied	verletzungsbedingt	ausfällt,	
muss	ein	anderes	Teammitglied	die	noch	ausstehenden	Übungen	zweimal	
absolvieren	(gilt	nur	für	6-er	Teams).	

Erst	nach	Ablauf	der	Meldefrist	(20.	April	2018)	wird	der	Teamführer	über	den	
zeitlichen	Ablauf	des	Wettbewerbes	informiert.	
Der	reine	Wettkampf	soll	maximal	3	Stunden	dauern,	plus	Siegerehrung.

Der	Veranstalter	schließt	die	Haftung	für	einfache	fahrlässige	Pflichtverletzungen	
aus,	sofern	diese	keine	vertragswesentlichen	Pflichten	oder	Schäden	aufgrund	
einer	Verletzung	des	Lebens,	des	Körpers	oder	der	Gesundheit	betreffen.
Gleiches	gilt	für	Pflichtverletzungen	der	Erful̈lungsgehilfen.

Joachim	Kany Sebastian	Schmidt Dunja	Ponndorf

HLV	Kreis	
Frankfurt


